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Bei einem rabe efinde ſich M der Mauerniſche die Statue
des auferſtandenen Heilandes und unterhalb die Drte

Jeſus! der du die Auferſtehung Uund das Leben biſt, laß aus
dieſem Grabe hervorgehen zur Auferſtehung des ewigen ehens: Michael N

In einer anderen Niſche iſt das Bild des heiligen Philippus
angebracht und unterhalb ſtehen die Drte

Heil Philippus! bitte, daß den himmliſchen Vater mit dem Sohne
und dem heil Geiſte ewig ſehe und genieße: Philipp St

Daneben Uunter dem der heil Magdalena folgende
Heil Magdalena! bitte, daß gleich dir Gnade inde und mit himm

liſchen Troſte getröſtet werde Magdalena St
Erſt ſeit einigen 0  en ziert die ande unſeres riedhofes

ein wahres Meiſterſtü des Linzer Bildhauers Oberhuber. Es iſt
II am Oelberg, wie in ſeiner Todesangſt vom nge geſtärkt
wird Unten ſtehen die Worte

Jeſus! der du für uns die Todesangſt epduldet haſt,‚ tröſte die
Seelen der hier Ruhenden.

U dieſer kleinen umenleſe mag der freundliche Her ent
nehmen, wie die echt chriſtlichen Grabinſchriften, die zugleich Gebete
ſind, den abgeſchiedenen Seelen nützen, das Herz himmelwärts eL.  2
eben nd erbauen; „fac Secundum éxemplar!“

St Valentin, Unteröſterreich. o

ſef
Haͤben dauernd Bräutigame,

ihre dreijährige Militärpräſenzdienſtpflicht be
geleiſtet, in den onaten October und ovember

eine Ehelicenz no  endig, wenn ſie erſt Am 1. Jänner
des folgenden ahres In die Reſerve treten 2 Sie be
dürfen keiner Bewilligung der vil oder Militärbehörde, ſondern
unterſtehen bezüglich der Ehe  Ie den allgemeinen bürger⸗
lichen Ehegeſetzbeſtimmungen. Der 82 der Wehrgeſetznovelle vom
2 October —1882 ſagt nämlich: „Rückſichtlich der Verehelichung
unterſtehen außer der Zeit der activen Dienſtleiſtung den a  9E
meinen Geſetzen und Beſtimmungen: die auernd beur⸗
auhten Liniendienſtpflichtigen, ſobald ſie die dritte
Alterselaſſe überſchritten aben; die Reſerve⸗, Erſatzreſerve und Landwehrmänner; die Officiere der Reſerve 6.
Nun gehören jene Bräutigame, V  6 nach 3jähriger Militärdienſt⸗

dauernd beurlaubt worden ſind, al u den onaten
October und November, ereits In die Altersclaſſe. Nehmen wir

En Fall 0 ES wäre ein Bräutigam IM Jahre 1863 geboren;1883 würde zum erſtenmale aſſentirt und chalten und leiſtet
vom October 1883 bis October 1886 ſeine Präſenzdienſt⸗Am October 1886 würde EL dauernd beurlaubt und mit
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Jänner 887 mM die Reſerve treten In den Monaten October

und November 1886 kann ohne Ehelicenz etraut werden, da
dauernd beurlaubt iſt und ereits m der Altersclaſſe te

Vom Jänner bis 31 December — 883 ſtand m der Alters
claſſe, Jänner bis 31 December 18  — un der 25 vom

Jänner bis 31 December 1885 In der nd vom Jänner
bis December 1886 in der Altersclaſſe 3I Daß
erſt mit Anfang des nächſten Jahres m die Reſerve tritt, ändert
an der Sache nichts, denn der 5 der Wehrgeſetznovelle Unter

ganz allgemein und rückhaltlos „Alle die auernd beurlaubten
Liniendienſtpflichtigen, ſobald ſie die dritte Altersclaſſe überſchritten
haben“ den bürgerlichen Ehegeſetzbeſtimmungen. Demgemäß ſchreibt
auch P Wolfgang Dannerbauer in einem ausgezeichneten Leit.
Aden für Eheangelegenheiten 1 „Jeder Liniendienſtpflichtige,
ſobald die dritte Altersclaſſe überſchritten hat, kann, ohne Rück⸗
icht auf ſein Aſſentjahr und eine zurückgelegte Dienſtzeit, ſoba

dauernd beurlaubt iſt, zur Eheſchließung nach den allgemeinen
Geſetzen zugelaſſen werden.“

Hieraus blgt, daß emn Im ahre geborner Bräutigam,
auch enn ETL nicht drei volle *  zahre, ondern auch kurze Zeit
gedient hat, Iu den onaten October und November 1886, 10 von
Beginn des Jahres 1886 ohne Ehelicenz heiraten kann, ſoba
Y dauernd beurlaubt iſt, da EL ereits in der Altersclaſſe ſteht.

In dieſem Sinne haben zu wiederholten Malen die politiſchen
Behörden, die M olchen Fällen grundlos die Ehelicenz ange⸗
gangen worden ſind, entſchieden.

S Florian. Franz Prandl, Leg Chorherr.
XXI (Ein gefälſchter Auskündſchein. ExXperientia

docet Das erfuhr auch Simplicius, ein noch junger Prieſter, der
ſoeben mit einer guten Doſis Selbſtvertrauen die Pfarre
getreten 0  E Am Tage ſeines Eintrittes agte ihm der Herr Pro
viſor „Geſtern habe ich noch mit den Brautleuten Callidus und
Callida das Brautexamen aufgenommen, Sie, Herr Pfarrer, haben
weiters nichts thun, als dieſes Brautpaar nach vollzogenem I
gebote zu copuliren.“ die rage des neuen Pfarrers, ob alles
andere In Ordnung ſei, erhielt die Antwort 77 A, müſſe
auch die Ausverkündſcheine von ud ſeinerzeit beigebracht werden,
da der Bräutigam von gebürtig und dort heimatberechtigt,
wärtig aber I 3 wohnhaft iſt

Gut, agte der neue farrer, verkündete I den drei folgenden
Sonntagen obiges Brautpaar und als am Vorabende der Copulation
Callidus mit den eiden Ausverkündſcheinen vom Pfarramte und

erſchien und von etzterem zugleich das Religionszeugniß und das
Zeugniß über den mpfang der heil Sacramente beibrachte, hatte


